
Beitragsordnung FFW Rimbach e.V. 

 

Präambel  
Die FFW Rimbach e.V. hat in der aktuellen Vereinssatzung unter § 4 das Beitragswesen geregelt. Ergänzend hierzu gilt 
diese Beitragsordnung. 

1. Höhe der Beiträge 
Folgende Mitglieder werden bis auf weiteres beitragsfrei geführt: 

• Mitglieder der Einsatzabteilung, Spielmannszug, Alters- und Ehrenabteilung, Jugend- und 
Kinderabteilung sowie die Ehrenmitglieder 

 

Folgende Mitglieder zahlen einen Mindest-Mitgliedsbeitrag von 20,00 EUR pro Jahr: 

• Fördernde Mitglieder 
• Juristische Personen 

Den Mitgliedern ist freigestellt auf eigen Wunsch auch einen höheren Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 

2. Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung wurde durch den Vorstand des Vereins am 05.01.19 beschlossen und tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 


